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Norm

ABGB §696;

BauO Tir 2001 §33 Abs3;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Frage, ob es sich bei der im vorliegenden Baubewilligungsbescheid gestellten Bedingung um eine au>ösende

Bedingung oder aber eine aufschiebende Bedingung handelt, ist nicht von entscheidender Bedeutung: In beiden Fällen

darf nämlich nur bei Erfüllung der Bedingung vom Vorliegen einer gültigen Baubewilligung im Sinne des § 33 Abs. 3

erster Satz Tir BauO 2001 ausgegangen werden.
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